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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 11 für das Fach Informatik 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 11 für das Fach Informatik der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 
2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 9  nkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Informatik vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch.  
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(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Informatik im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Informatik sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach Informatik 
erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen CP.  
 
Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

INF1110 Informatik I 1 9 

INF1310 Einführung in die Technische Informatik 1 6 

INFL01 Fachdidaktik I 2 3 

INF1120 Informatik II 2 9 

INFM1010 Mathematik I 3 9 

INFL10 Ausgleichsmodul Mathematik 3 9 

INFL02 Fachdidaktik II 3 6 

INF2420 Algorithmen 4 9 

INF2310 Informatik der Systeme 4 6 

INF2410 Theoretische Informatik 5 9 

INFL20 Wahlpflichtmodul I 5-6 6 

INF2110 Teamprojekt 6 9 

   Summe: 81 

INFL30 Bachelor-Arbeit 6 (6) 

 
3Wird das Fach Informatik in einer Fächerkombination ohne Mathematik studiert, werden CP 
im Modul INFM1010 erworben. 4Wird das Fach Informatik in Kombination mit dem Fach 
Mathematik studiert, wird das Modul INFM1010 durch das Modul INFL10 ersetzt. 5Die 
Bachelorarbeit kann nach Wahl im Fach Informatik durchgeführt werden. 
 
(3) Sollte das Angebot an fachdidaktischen Lehrveranstaltungen im Fach Informatik (INFL01, 
INFL02, INFL 03) nicht gewährleistet sein, so können diese fachdidaktischen Module durch 
fachdidaktische Module entsprechenden Umfangs eines inhaltlich nahen Hauptfaches 
ersetzt werden. 
 
 
(4) Sind nach § 3 Abs. 3 Satz 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung frei werdende 
Leistungspunkte zu ersetzen, so sind anstatt der in der folgenden Tabelle in der linken 
Spalte genannten Module bzw. Veranstaltungen die in der folgenden Tabelle in derselben 
Zeile in der rechten Spalte genannten Module bzw. Veranstaltungen zu erbringen:  
 
Modul bzw. Veranstaltung(en), deren 
Leistungspunkte nach § 3 Abs. 3 Satz 3 des 

Ersatzweise zu erbringende(s) Modul(e) bzw. 
Veranstaltung(en) 
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Allgemeinen Teils frei werden 

Bezeichnung des Moduls bzw. der 
Veranstaltung 

CP 
Bezeichnung des Moduls 
bzw. der Veranstaltung 

CP 

INFM1010 9 INFL10 9 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  

- Englisch;  
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  

- das Erbringen der jeweiligen Studienleistungen, die im Modulhandbuch festgelegt sind. 
 

§ 5b Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
neben den in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten 
Studiengängen die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  
 

- B.Sc. Informatik 
- M.Sc. Informatik 
- B.Sc. Bioinformatik 
- M.Sc. Bioinformatik 
- B. Sc. Medieninformatik 
- M.Sc. Medieninformatik.  
 

2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
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Inhalt entscheidet der jeweils zuständige Fachprüfungsausschuss. 
 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen im 
Modulhandbuch geregelt. 
 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
2Die Bachelor-Arbeit ist in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung in 
deutscher Sprache zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im Fach […] ergibt sich aus dem nach den Leistungspunkten des Moduls 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die Abschlussnote gelten § 
14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten  
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung.  
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 12 für das Fach Islamische 

Religionslehre 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 12. für das Fach Islamische 
Religionslehre der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 
Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Auslandssemester 
§ 5c Studienberatung 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Islamische Religionslehre vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen 
gelten neben den Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die 
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Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Islamische Religionslehre im Bachelor-Studiengang gliedert sich 
in 3 Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Islamische Religionslehre sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im 
Fach Islamische Religionslehre erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort 
genannten Module vorgesehenen CP.  
 
Modul- 
Kürzel 

Modulbezeichnung empfohlenes 
Semester 
(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP 

EITh Einführung in die Islamische Theologie 1 9 

IG Islamische Geschichte 1 und 2 9 

KW Koranwissenschaften 2 und 3 9 

IRP Fachdidaktik 2 und 5 9 

HW Hadithwissenschaften 3 6 

IAR Der Islam und die anderen Religionen 3 und 4 5 

IR Islamisches Recht 4 6 

STP Systematische Theologie und Philosophie 4 6 

IERS Islamische Ethik/Religionssoziologie 5 10 

TK Text und Kontext 6 12 

   Summe: 81 

BA Bachelor-Arbeit 6 (6) 

 
Anmerkung:  
Der Nachweis von Arabisch- sowie Türkisch- oder Persischkenntnissen ist 
Studienvoraussetzung. Türkisch- oder Persischkenntnisse können durch Kenntnisse einer 
anderen Sprache aus einem islamisch geprägten Kulturkreis ersetzt werden; hierüber 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in englischer 
Sprache gefordert bzw. durchgeführt werden; weitere Sprachen können im Modulhandbuch 
vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
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Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  
 

- Für die Prüfung im Modul STP sind Zulassungsvoraussetzung Kenntnisse in der 
Sprache Arabisch auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder eine 
Sprachprüfung am Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) oder durch den Erwerb 
der CP des Moduls Arabisch 3 bzw. 4 aus dem Angebot des Bachelorstudiengangs 
Islamische Theologie; über die Anerkennung von Fremdsprachen entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  

 

§ 5 Auslandssemester 
 
1
Im Rahmen des Studiengangs Islamische Religionslehre kann fakultativ ein 

Auslandssemester an einer ausländischen Universität, i.d.R. nach dem 
Orientierungspraktikum, absolviert werden. 2Nach einer individuellen Studienberatung 
entscheidet der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses darüber, auf welche 
Studien- und Prüfungsleistungen der fakultative Auslandsaufenthalt angerechnet werden 
kann. 
 

§ 5c Studienberatung 
 
Studierende sollen zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Fachs eingeladen 
werden, wenn nicht die folgenden CP im Fach Islamische Religionslehre erreicht wurden:  

- bis zum Ende des 4. Fachsemesters: 30 CP. Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen 
 Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen werden.  

 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
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neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das fünfte Studiensemester 
vorgesehenen Modulen;  

- Kenntnisse in der Sprache Arabisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens, nachgewiesen werden beispielsweise durch das 
Reifezeugnis oder Sprachprüfung am Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) oder 
durch den Erwerb der CP des Moduls Arabisch 4 des Fachs BA Islamische Theologie 
an der Uni Tübingen und Kenntnisse Türkisch- oder Persischkenntnisse auf dem 
Niveau A2. Diese können durch Kenntnisse einer anderen Sprache aus einem 
islamisch geprägten Kulturkreis ersetzt werden; über die Anerkennung von 
Fremdsprachen entscheidet der Prüfungsausschuss.  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im Fach Islamische Religionslehre ergibt sich aus dem nach den 
Leistungspunkten der Module gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 
2Für die Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils 
dieser Ordnung entsprechend.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten  
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung.  
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 
   Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 13 für das Fach Italienisch 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 13 für das Fach Italienisch der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 
 2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach  
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Italienisch vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch.  



 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr.15, S. 547 

 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Italienisch im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Italienisch sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach Italienisch 
erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen CP.  
 
Modul-Kürzel Modulbezeichnung  empfohlenes  

Semester  
(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

ITA_BE_LKW I P 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft I 

1-2 9 

ITA_BE_LKW II P 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft II 

3-4 9 

ITA_BE_LKW IIIa WP 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft IIIa 
(Schwerpunktmodul) 

5-6 12 

ITA_BE_LKW IIIb WP 
Literatur- und 
Kulturwissenschaft IIIb 
(Komplementärmodul) 

5-6 6 

ITA_BE_SW I P Sprachwissenschaft I 1-2 9 

ITA_BE_SW II P Sprachwissenschaft II 3-4 9 

ITA_BE_LKW IIIa WP 
Sprachwissenschaft IIIa 
(Schwerpunktmodul) 

5-6 12 

ITA_BE_LKW IIIb WP 
Sprachwissenschaft IIIb 
(Komplementärmodul) 

5-6 6 

ITA_BE_FD P Fachdidaktik 2-3 9 

ITA_BE_SP I P Sprachpraxis I 1-2 6 

ITA_BE_SP II 
 

P Sprachpraxis II 
3-4 
 

6 
 

ITA_BE_SP III 
 

P Sprachpraxis III 
5-6 
 

6 
 

 
Summe          81 
 

ITA_BE_BA WP Bachelorarbeit 6 6 

 
(3) Während des Bachelorstudiums wird ein fachlich orientierter, möglichst 
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zusammenhängender Auslandsaufenthalt in Italien von mindestens drei Monaten dringend 
empfohlen (Studium an einer Universität, Tätigkeit an einer Schule, Sprachkurs etc.).  Eine 
Anrechnung während des Aufenthalts erbrachter Leistungen kann gem. § 6 des Allgemeinen 
Teils dieser Ordnung erfolgen. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Italienisch;  
- Englisch;  
 

weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  
für die Prüfung in  den Modulen IT_BE_LKW III, IT_BE_SW III und IT_BE_SP III sind 
Zulassungsvoraussetzung Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Lexik, sprachliches und kulturelles Erbe vor allem in Bezug auf die Romania) sowie 
Kenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder 
Sprachprüfung. Für die Zeit zum nachträglichen Erwerb der erforderlichen Sprachkenntnisse 
gelten die Regelungen des § 1 Abs. 8 Satz 2 bis 4 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
entsprechend. 
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§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen: 
 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Module 
ITA_BE_LKW I, ITA_BE_SW I, ITA_BE_SP I, ITA_BE_FD sind Kenntnisse in der 
Sprache Italienisch auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder 
Sprachprüfung. Für die Zeit zum nachträglichen Erwerb der erforderlichen 
Italienischkenntnisse gelten die Regelungen des § 1 Abs. 8 Satz 2 bis 4 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend. 

 

§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
die in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten Studiengänge: 
der Staatsexamensstudiengang Lehramt Italienisch sowie der Bachelor-Studiengang 
Italienisch (Hauptfach und Nebenfach).? 
2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das 4 Studiensemester 
vorgesehenen Modulen;  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung und im 
Modulhandbuch geregelt.  
 
2Die Bachelor-Arbeit kann in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache verfasst werden, über Anträge auf 
Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Italienisch  
 
1Die Abschlussnote im Fach Italienisch ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Dabei werden die Module 
ITA_BE_LKW I, ITA_BE_SW I, SP_BE_SP I nicht in die Berechnung mit einbezogen. Bei der 
Berechnung werden die Module ITA_BE_LKW II, ITA_BE_SW II, ITA_BE_SP II einfach, die 
Module ITA_BE_LKW IIIa/IIIb, ITA_BE_SW IIIa/IIIb, ITA_BE_SP III, ITA_BE_FD doppelt 
gewichtet. 3 Für die Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
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VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 
 Prorektorin 
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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 13 für 

das Fach Italienisch   

 

Präambel 
 
Aufgrund von § 19 Absatz 1 Ziffer 9, § 32 Absatz 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der 
Fassung vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am16. 
Juli 2015 beschlossen, die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den 
Studiengang Lehramt  Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) 
— Besonderer Teil II 13 für das Fach Italienisch vom 10.08.2015 (Amtl. Bekanntmachungen der 
Universität Tübingen 2015, Nr. […]) wie nachstehend zu ändern. 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 3 Absatz 2 wird  
in der 8. Zeile der Tabelle (inkl. Überschriftenzeile) in der ersten Spalte das Modulkürzel 
„ITA_BE_LKW IIIa“ durch das Kürzel „ITA_BE_SW IIIa“ ersetzt und 
in der 9. Zeile der Tabelle (inkl. Überschriftenzeile) in der ersten Spalte das Modulkürzel 
„ITA_BE_LKW IIIb“ durch das Kürzel „ITA_BE_SW IIIb“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
in Kraft. Sie gilt zum WS 2015/2016. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 
 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt  Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 14 für das Fach Katholische Theologie 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 14. für das Fach Katholische Theologie 
der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
 sowie Sprachvoraussetzungen 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5c Studienberatung 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach Katholische Theologie 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Katholische Theologie 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn sowie Sprachvoraussetzungen 
 
(1) Für die im Fach Katholische Theologie vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten 
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neben den Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die 
Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Für das Studium im Fach Katholische Theologie sind ausreichende Kenntnisse in den 
Sprachen Latein und (Bibel-)Griechisch erforderlich. 2Der Nachweis ist spätestens vor 
Beginn des Hauptstudiums zu erbringen und erfolgt durch Vorlage staatlicher Zeugnisse 
(Latinum, Graecum) oder durch erfolgreichen Abschluss fakultätsinterner bzw. von der 
Fakultät als äquivalent anerkannter Sprachkurse bzw. Lehrveranstaltungen. 3Für den 
studienbegleitenden Erwerb der Sprachkenntnisse werden pro Sprache zwei Semester nicht 
auf die Regelstudienzeit angerechnet. 
 
(4) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1Das Studium des Fachs Katholische Theologie im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 
zwei Studienphasen, das Orientierungsstudium mit einer Regelstudienzeit von zwei 
Semestern und das Hauptstudium mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern. 2Die 
beiden Studienphasen sind sukzessiv zu studieren. 3Der Umfang des Orientierungsstudiums 
entspricht 27 CP,  der des Hauptstudiums 54 CP. 4Die Zulassung zum Hauptstudium setzt in 
der Regel den erfolgreichen Abschluss des Orientierungsstudiums voraus. 
 
(2) 1Im Fach Katholische Theologie sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im 
Fach Katholische Theologie erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort 
genannten Module vorgesehenen CP.  
 
Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich 
Angebot und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

Orientierungsstudium 

LOS 1 Biblische Theologie 1 - 2 6 

LOS 2 Historische Theologie 1 - 2 6 

LOS 3 Systematische Theologie 1 9 

LOS 4 Praktische Theologie / Fachdidaktik 1 - 2 6 

Hauptstudium 

LHS 1 Grundthemen des christlichen Glaubens 3 oder 5 9 

LHS 2 Glaubensgemeinschaft 4 oder 6 9 

LHS 3 Glaubensvollzug 3 oder 4/5 9 

LHS 4 Verantwortung in Kultur und Gesellschaft 4 oder 6 9 

LHS 5.1 Wahlmodul 1: Schwerpunktfach 3/4 9 

LHS 5.2 Wahlmodul 2: Vertiefungs- und 
Auslandsstudium 

3/4 
9 

LHS 6 Fachdidaktik / Praktikum 5/6 9 

LHS 7 Wahl: Bachelorarbeit 6 (6) 
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(3) Über den gesamten Studiengang entfallen 9 CP auf die Fachdidaktik für den 
Katholischen Religionsunterricht, davon 3 CP auf das Modul LOS 4 und 6 CP auf das Modul 
LHS 6. 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  im Fach Katholische 
Theologie ist deutsch. 2§ 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt unberührt. 
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen für die Prüfung in den Modulen LHS 1 bis 
LHS 7 in der Regel der Erwerb der CP in den Modulen LOS 1 bis LOS 2 sowie der Nachweis 
der Sprachkenntnisse gemäß § 2 Absatz 3. 
 

§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen in den Modulen LHS 1 bis 
LHS 7 ist in der Regel der Erwerb der CP des Moduls  LOS 1 bis LOS 2 sowie der Nachweis 
der Sprachkenntnisse gemäß § 2 Absatz 3. 
 

§ 5c Studienberatung 

 
(1) 1Konnten die Prüfungsleistungen des Orientierungsstudiums nicht innerhalb der in § 3 
Absatz 1 genannten Regelstudienzeit erbracht werden, so hat sich die oder der Studierende 
der Beratung durch die Studiendekanin oder den Studiendekan zu unterziehen. 2Die 
Beratung kann auch durch eine Lehrende oder einen Lehrenden erfolgen, die oder der durch 
die Studiendekanin oder den Studiendekan beauftragt wurde. 3Ebenso kann eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Studiendekanats die Beratung durchführen. 4In dem 
Beratungsgespräch wird ein Studienplan zum erfolgreichen Abschluss der 
Orientierungsphase erstellt. 5Die Beratung wird bescheinigt; die Bescheinigung sowie der 
abgesprochene Studienplan werden zu den Unterlagen des Prüfungsamtes genommen. 
 
(2) 1Konnten die Prüfungsleistungen in den Modulen LHS 1 bis LHS 6 nicht innerhalb von 
vier Semestern erbracht werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 2Auf Antrag der oder des 
Studierenden werden bis zu zwei Semester eines Auslandsstudiums nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet. 
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IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach Katholische Theologie 
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im Fach Katholischer 
Theologie sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
und dem erfolgreiche Abschluss des Orientierungsstudiums (Module LOS 1 bis LOS 4) 
sowie dem Nachweis der Sprachkenntnisse gemäß § 2 Absatz 3 der Erwerb der CP der 
Module LHS 1 bis LHS 4 und LHS 6. 
 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Katholische Theologie 
 
1Die Abschlussnote im Fach Katholische Theologie ergibt sich unter Berücksichtigung der 
weiteren Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach 
Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die 
Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser 
Ordnung entsprechend.  
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 15 für das Fach Latein 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 15 für das Fach Latein der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 
 2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Latein 
V. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Latein vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch.  
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(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Latein im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Latein sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach Latein  
erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen CP.  
 
Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

LAT-GRI-
BE-1 

Einführungsmodul 1 
6 

LAT-BE-FD-
1 

Fachdidaktik I 2-3 
9 

LAT-BE-2 Lateinische Sprache I (P) 1 9 

LAT-BE-4 Lateinische Sprache II 3 9 

LAT-BE-6 Lateinische Sprache III 4-5 9 

LAT-BE-3 Lateinische Literatur I (D) 2 9 

LAT-BE-5 Lateinische Literatur II 4 9 

LAT-BE-7 Lateinische Literatur III 5-6 9 

LAT-BE-8 Altertumswissenschaft / Wirkungsgeschichte 
I 

5 
6 

LAT-BE-9 Altertumswissenschaft / Wirkungsgeschichte 
II 

6 
6 

LAT-BE-10 Bachelorarbeit 6 (6) 

   Summe: 81  

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang Latein ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen durchgeführt bzw. gefordert werden: 
 

- Englisch;  
 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
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durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  
 

- für die Prüfung in Modul LAT-BE-7 (Lateinische Literatur III) sind 
Zulassungsvoraussetzung Kenntnisse in der Sprache Griechisch auf dem Niveau des 
Graecums, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder Sprachprüfung.  

 

§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 
 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls LAT-BE-2 
sind Kenntnisse in der Sprache Latein auf dem Niveau des Latinums oder 
vergleichbarer Kompetenzen, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis 
oder Sprachprüfung   

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls LAT-BE-3 
sind Kenntnisse in der Sprache Latein auf dem Niveau des Latinums oder 
vergleichbarer Kompetenzen, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis 
oder Sprachprüfung.   

 

§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
neben den in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten 
Studiengängen die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  
 

- Latein mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) Hauptfach und 
Nebenfach.  

 
2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt entscheidet der Fachprüfungsausschuss. 
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IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das 5. Studiensemester 
vorgesehenen Modulen; 

- Kenntnisse in der Sprache Englisch auf dem Niveau von B2 gemäß GeR, 
nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder Sprachprüfung.  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Latein  
 
1Die Abschlussnote im Fach Latein ergibt sich aus dem nach den Leistungspunkten des 
Moduls gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die Abschlussnote 
gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
entsprechend. 3Bei der Berechnung werden die Module LAT-BE-6 und LAT-BE-7 je 2-fach, 
das Modul LAT-BE-5 1-fach gewichtet.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung.  
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 
 In Vertretung 
 Professorin Dr. Karin Amos 
 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 16 für das Fach Mathematik 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 16 für das Fach Mathematik der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Studienberatung 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Mathematik vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
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der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Mathematik im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Mathematik sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach 
Mathematik erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen ECTS-Punkte.  
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

Li1 Lineare Algebra 1 für B.Ed. 1 8 

An1 Analysis 1 für B.Ed. 1 8 

Li2 Lineare Algebra 2 für B.Ed. 2 7 

An2 Analysis 2 für B.Ed. 2 7 

Num Numerik 3 12 

FD1 
Fachdidaktik 1: Lineare Algebra, 
Analysis und Stochastik 

3 und 4 6 

Sto Stochastik 4 9 

Geo Geometrie 5 9 

FD2 Fachdidaktik 2: Geometrie und Algebra 5 und 6 6 

Alg Algebra 6 9 

   Summe: 81  

BA Bachelor-Arbeit 6 (6) 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch;  
 

weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 3Darüber hinaus können 
nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Studien- und 
Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt 
werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der Regel in 
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denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung 
stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende 
Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt unberührt. 
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Studienberatung 
 
Studierende sollen zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Fachs eingeladen 
werden, wenn nicht die folgenden Module im Fach Mathematik erfolgreich belegt wurden:  
 

- bis zum Ende des 3. Fachsemesters: eines der beiden Module Li1, An1; 
- bis zum Ende des 6. Semesters: drei der Module Li1, An1, Li2, An2; 
- bis zum Ende des 9. Semesters: die Module Li1, An1, Li2, An2, außerdem zwei der 

Module Num, Sto, Geo Alg sowie eines der Module FD1. FD2.  
 

Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP der folgenden in § 3 genannten Module: Li1, An1, Li2, An2, zwei 
der Module Num, Sto, Geo, Alg und eines der Module FD1, FD2.  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im Fach Mathematik ergibt sich aus dem nach den Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die Abschlussnote gelten § 
14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
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VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 
  In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 17 für das Fach Naturwissenschaft und 

Technik (NWT)  

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 17 für das Fach Naturwissenschaft und 
Technik (NWT) der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 
Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5c Studienberatung 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) 1Für die im Fach NWT vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
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Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Naturwissenschaft und Technik im Bachelor-Studiengang 
gliedert sich in 3 Studienjahre. 2Als Studienvoraussetzung wird ein gleichzeitiges oder 
vorausgehendes Studium mindestens einer der vier Studiengänge Lehramt Gymnasium mit 
der akademischen Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) Biologie, Chemie, 
Geographie oder Physik vorausgesetzt. 
 
(2) 1Im Fach NWT sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach NWT  erfordert 
den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module vorgesehenen CP. 
³Von den vier Modulen BNWT01 bis BNWT04 sind drei Module in der Weise zu wählen, dass 
das gemäß Abs. 1 Satz 2 als Studienvoraussetzung verwendete Fach nicht gewählt werden 
darf. 
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  

empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

BNWT01 Biologie (6 CP) 1, 2  

BNWT02 Chemie (6 CP) 1, 2  

BNWT03 Geographie (6 CP) 1, 2  

BNWT04 Physik (6 CP) 1, 2  

 3 aus 4 Modulen BNWT01-BNWT04  18 

BNWT05 Container ‚Grundlagen‘ 2 9 

BNWT06 Energie, Umwelt u. Nachhaltigkeit 3 15 

BNWT07 Technische Mechanik u. Produktionstechnik 4 15 

BNWT08 Elektronik 5 6 

BNWT09 Fachdidaktik 5 6 

BNWT10 Container ‚Einführung in Techniken‘ 6 12 

   Summe: 81  

BA Bachelor-Arbeit  (6) 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch;  
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weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 3Darüber hinaus können 
nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Studien- und 
Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt 
werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des 
Allgemeinen Teils bleibt unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
1Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
1Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen werden ggf. im 
Modulhandbuch angeführt. 
 

§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
1Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ggf. im Modulhandbuch 
geregelt. 
 

§ 5c Studienberatung 
 
1Studierende sollen zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Fachs eingeladen 
werden, wenn nicht die folgenden CP im Fach NWT  erreicht wurden:  
 

- bis zum Ende des 5. Fachsemesters: 18 ECTS-Punkte aus den Modulen BNWT01, 
BNWT02, BNWT03 bzw. BNWT04. 

 

²Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das 4. Studiensemester 
vorgesehenen Modulen.  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
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§ 8 Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im Fach NWT ergibt sich aus dem nach den Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die Abschlussnote gelten § 
14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 18 für das Fach Philosophie/Ethik 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015  den nachstehenden Besonderen Teil II 18 für das Fach Philosophie/Ethik der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Philosophie/Ethik 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Philosophie/Ethik vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten die 
Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 



 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr.15, S. 569 

 

gültigen Fassung geregelt.  
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Philosophie/Ethik  im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Philosophie/Ethik sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach 
Philosophie/Ethik  erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten 
Module vorgesehenen CP.  
 
Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

Phi-BE-01 
 

Einführungsmodul 1 
12 

Phi-BE-02 
 

Grundlagenmodul 2: 
 Theoretische Philosophie 
 

1-6 

15 

Phi-BE-03 Grundlagenmodul 3: 
 Praktische Philosophie 
 

1-6 

15 

Phi-BE-04 Grundlagenmodul 4: 
 Geschichte und Klassiker der 
Philosophie 
 

1-6 

15 

 
Phi-BE-05 

 
Grundlagenmodul 5: 
 Interdisziplinäre Fragen 
 

1-6 

15 

Phi-BE-06 Grundlagenmodul 
Fachdidaktik 

1-2 
9 

   

Summe: 81  

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch;  
 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
 
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
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durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  
 

- für die Prüfung in den Grundlagenmodulen Phi-BE-02 bis Phi-BE-05 
  ist Zulassungsvoraussetzung der Erwerb der CP des Moduls Phi-BE-01; 
- für die Prüfung im zuletzt gewählten Grundlagenmodul der Reihe Phi-BE-02 bis Phi-

BE-05 ist Zulassungsvoraussetzung das Latinum oder Greacum nachgewiesen 
beispielsweise durch das Reifezeugnis oder Sprachprüfung.  

 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im Fach Philosophie/Ethik 
sind neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP der in § 3 genannten Module Phi-BE-01 und Phi-BE-06 und zwei 
weitere der in § 3 genannten Module Phi-BE-02 bis Phi-BE-05. 

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Philosophie/Ethik 
 
1Die Abschlussnote im Fach Philosophie/Ethik ergibt aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2 Für die Abschlussnote gelten 
§ 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend. 
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VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 19 für das Fach Physik 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 19 für das Fach Physik der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5c Studienberatung 
§ 5d Verwandte Studiengänge im Sinne des § 11 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Physik vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch.  
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(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 1 Das Studium des Fachs Physik im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre. 2Im Fach Physik sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 3Das Studium im Fach 
Physik erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen CP.  
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  

empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP  

BLP01 Physik Grundkurs 1 1, 2 12 

BLP02 Physik Grundkurs 2 2, 3 12 

BLP03 Physik Grundkurs 3 3, 4 12 

BLP04 Moderne Physik A 5 12 

BLP05 Fachdidaktik und Praxis 1 3, 4 9 

BLP06 Fachdidaktik und Praxis 2  6 12 

BLP07 Mathematik für Naturwissenschaftler 1 1 6 

BLP08 Mathematik für Naturwissenschaftler 2 2 6 

   Summe: 81 

BA Bachelor-Arbeit  (6)  

 
4In der Fächerkombination Physik und Mathematik  entfallen die Module BLP07 und BLP08.  
 
(3) 1Sind nach § 3 Abs. 3 Satz 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung frei werdende 
Leistungspunkte zu ersetzen, so sind anstatt der in der folgenden Tabelle in der linken 
Spalte genannten Module bzw. Veranstaltungen die in der folgenden Tabelle in derselben 
Zeile in der rechten Spalte genannten Module bzw. Veranstaltungen zu erbringen:  
 

Modul bzw. Veranstaltung(en), deren 
Leistungspunkte nach § 3 Abs. 3 Satz 3 
des Allgemeinen Teils frei werden 

Ersatzweise zu erbringende(s) Modul(e) 
bzw. Veranstaltung(en) 

Bezeichnung des Moduls bzw. 
der Veranstaltung 

CP 
Bezeichnung des Moduls bzw. 
der Veranstaltung 

CP 

Mathematik für 
Naturwissenchaftler 1 (BLP07) 

6 Elektronik NWT06E 6 

Mathematik für 
Naturwissenchaftler 2 (BLP08) 

6 Siehe Liste im Modul-handbuch 6 

 

2Sofern innerhalb der ersatzweise zu erbringenden Module bzw. Veranstaltungen eine 
Wahlmöglichkeit besteht, erfolgt diese Wahl nach Wahl der bzw. des Studierenden.  
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch;  
 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 3Darüber hinaus können 
nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie Studien- und 
Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. durchgeführt 
werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, in denen auch 
die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des 
Allgemeinen Teils bleibt unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 
 

- Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung Moderne Physik A (BLP04)  
ist der Erwerb der CP des Moduls Mathematik für Naturwissenschaftler 2 (BLP08)   

 

§ 5c Studienberatung 
 
1Studierende sollen zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Fachs eingeladen 
werden, wenn sie die Modulprüfung Grundkurs Physik 3 (BLP03) zum ersten Mal nicht 
bestanden haben.  
2Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

§ 5d Verwandte Studiengänge im Sinne des § 11 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
neben den in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten 
Studiengängen die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  
Physik B.Sc. 2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das 5. Studiensemester 
vorgesehenen Modulen.  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im Fach Physik ergibt sich aus dem nach den Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die Abschlussnote gelten § 
14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
   Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 20 für das Fach Politikwissenschaft 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 20 für das Fach Politikwissenschaft der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) 
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5b Studienberatung 
§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11  
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach Politikwissenschaft 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Politikwissenschaft vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten die 
Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
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(2) Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 
dieser Ordnung geregelt. 3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) 

 
Das Studium im Fach Politikwissenschaft im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 

Studienjahre.  
 

(2) 
 1

Im Fach Politikwissenschaft sind insgesamt 81 CP zu erwerben.
 2  

Das Studium im Fach 
Politikwissenschaft erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten 
Module vorgesehenen CP.  
 
Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes  
Semester  
(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP 

M1 Einführung in die Politikwissenschaft 1 15 

M2 Deutschland und die Europäische Union  2 12 

M3 Vergleichende Analyse politischer Systeme 2 u. 3 9 

M4 Politische Wirtschaftslehre 3 u. 4 9 

M5 Internationale Beziehungen 3 u. 4 9 

M6 Politische Theorie 5 u. 6 9 

M7 Politikfeldanalyse 5 9 

M8 Fachdidaktik 5 u. 6 9 

   Summe: 81 

M9 Bachelor-Arbeit 6 6 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch 
 
(es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über fortgeschrittene Englischkenntnisse auf 
dem Referenzniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) oder 
gleichwertige Englischkenntnisse verfügen); weitere Sprachen können im Modulhandbuch 
vorgesehen werden.  
 
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
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Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben. 
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
1Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 
 

- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Module 2 bis 7 ist 
der Erwerb der CP des Moduls 1.  2Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des 
Fachstudienberaters/ der Fachstudienberaterin. 

 

§ 5b Studienberatung 
 
1Studierende sollen zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Fachs bis zum Ende 
des dritten Fachsemesters eingeladen werden. 
 2Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Ein verwandter Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt ist neben den in § 11 Abs. 
2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten Studiengängen der  Studiengang 
Bachelor of Arts (B.A.) Politikwissenschaft. 2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. 
Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt entscheidet der jeweils zuständige 
Fachprüfungsausschuss. 
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach Politikwissenschaft  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
-  
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind neben 
den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen der Erwerb der CP der 
folgenden in § 3 genannten Module M1, M2, M3 und M4.  
 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
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§ 8 Bildung der Abschlussnote  
 
1Die Abschlussnote im Fach Politikwissenschaft ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module 2 bis 7. 2Für die Abschlussnote 
gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
entsprechend. 3Dabei werden die Module 1, 8 und 9 nicht mit in die Berechnung einbezogen.  
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3 Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 
 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den 

Bachelorstudiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 21 für 

das Fach Russisch 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7,9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 21 für das Fach Russisch der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5b Studienberatung 
§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11  
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Russisch 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Russisch vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den 
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Regelungen dieser Ordnung die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im 
Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Russisch im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Russisch sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach Russisch 
erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen CP.  
 
Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung  empfohlenes 
Semester 

(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP 

RU_Be_01 Grundlagenmodul Russisch 1+2 9 

RU_Be_02 Grundlagenmodul Sprachwissenschaft 1 9 

RU_Be_03 Grundlagenmodul Literaturwissenschaft 2 9 

RU_Be_04 Aufbaumodul Russisch 3+4 9 

RU_Be_05 Aufbaumodul Sprachwissenschaft 3+4 9 

RU_Be_06 Aufbaumodul Literaturwissenschaft 3+4 9 

RU_Be_07 Modul Fachdidaktik 5+6 9 

RU_Be_08 Spezialisierungsmodul Russisch 5+6 9 

RU_Be_09 
Spezialisierungsmodul  
Sprachwissenschaft1 

5+6 

9 

RU_Be_10 
Spezialisierungsmodul  
Literaturwissenschaft¹ 

5+6 

   81 

 

RU_Be_11 Bachelorarbeit 6 6 

 
(3) 1Studierende, die in der Einstufungsprüfung des Studiums die Sprachkenntnisse 
nachweisen, die in RU_Be_01 vermittelt werden, absolvieren dieses Modul nicht; die frei 
werdenden Leistungspunkte müssen durch die erfolgreiche Teilnahme an zwei weiteren 
Oberkursen Russisch ersetzt werden. 2Studierende, die in der Einstufungsprüfung des 
Studiums die Sprachkenntnisse nachweisen, die in RU_Be_01 und RU_Be_04 vermittelt 
werden, absolvieren diese Module nicht; die frei werdenden Leistungspunkte müssen durch 
die erfolgreiche Teilnahme an zwei weiteren Oberkursen Russisch sowie an zwei 
fachwissenschaftlichen Veranstaltungen nach Wahl der bzw. des Studierenden ersetzt 
werden. 
 

                                                 
1
 Die Studierenden wählen im Bachelorstudium entweder das Modul RU_Be_09 oder RU_Be_10. 
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Russisch;  
 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Modulen  RU_BE-05 und RU_BE_06 sowie den 
Modulen RU_BE_09 und RU_BE_10 ist der Erwerb der CP der vorangehenden Module des 
jeweiligen Bereichs. 
 

§ 5b Studienberatung 
 
Studierende sollen zu einem Gespräch durch die Studienberatung des Fachs eingeladen 
werden, wenn nicht die folgenden CP im Fach Russisch erreicht wurden:  
 

- bis zum Anfang des 3. Fachsemesters: das Grundlagenmodul Russisch RU_Be_01, 
das Grundlagenmodul Sprachwissenschaft RU_Be_02, das Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft RU_Be_03.  

 
Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Studienerfolg Sorge getragen 
werden.  
 

§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
neben den in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten 



 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr.15, S. 583 

 

Studiengängen die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  
- Bachelor Slavistik (Hauptfach und Nebenfach). 

2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP im höchsten Modul des Bereiches, in dem die Bachelor-Arbeit 
angesiedelt ist.  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 
2Die Bachelor-Arbeit ist in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung in 
deutscher Sprache zu verfassen, über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache 
entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Russisch 
 
1Die Abschlussnote im Fach Russisch ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module.  
 
2Dabei werden die Module RU_BE_01, RU_BE_02 und RU_BE_03 nicht mit in die 
Berechnung einbezogen. 3Sofern Modul RU_Be_04 durch andere Leistungen ersetzt wurde, 
zählen die Noten der beiden ersatzweise belegten Oberkurse Russisch. 4Für die 
Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser 
Ordnung entsprechend.   
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung. 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 22 für das Fach Spanisch 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden besonderen Teil II 22 für das Fach Spanisch der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11  
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote  
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote  
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten  
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, , Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Spanisch  
vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten neben den Regelungen dieser Ordnung 
die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 
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dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Spanisch im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 
Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Spanisch sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach Spanisch 
erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module 
vorgesehenen CP.  
 

Modul-Kürzel Modulbezeichnung 

empfohlenes 
Semester 

(vorbehaltlich 
Angebot und 

etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP 

SPA_BE_LKW I P Literatur- und Kulturwissenschaft I 1-2 9 

SPA_BE_LKW II P Literatur- und Kulturwissenschaft II 3-4 9 

SPA_BE_LKW 
IIIa 

WP 
Literatur- und Kulturwissenschaft 

IIIa (Schwerpunktmodul) 
5-6 12 

SPA_BE_LKW 
IIIb 

WP 
Literatur- und Kulturwissenschaft 

IIIb (Komplementärmodul) 
5-6 6 

SPA_BE_SW I P Sprachwissenschaft I 1-2 9 

SPA_BE_SW II P Sprachwissenschaft II 3-4 9 

SPA_BE_LKW 
IIIa 

WP 
Sprachwissenschaft IIIa 

(Schwerpunktmodul) 
5-6 12 

SPA_BE_LKW 
IIIb 

WP 
Sprachwissenschaft IIIb 
(Komplementärmodul) 

5-6 6 

SPA_BE_FD P Fachdidaktik 2-3 9 

SPA_BE_SP I P Sprachpraxis I 1-2 6 

SPA_BE_SP II P Sprachpraxis II 3-4 6 

SPA_BE_SP III P Sprachpraxis III 5-6 6 

 
Summe           81 
 

SPA_BE_BA WP Bachelorarbeit 6 6 

 
(3) Während des Bachelorstudiums wird ein fachlich orientierter, möglichst 
zusammenhängender Auslandsaufenthalt im spanischen Sprachgebiet von mindestens drei 
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Monaten dringend empfohlen (Studium an einer Universität, Tätigkeit an einer Schule, 
Sprachkurs etc.).  Eine Anrechnung während des Aufenthalts erbrachter Leistungen kann 
gem. § 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung erfolgen. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Spanisch;  
- Englisch;  

 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungsleistungen  
 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
für die folgenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen:  
 

- für die Prüfung in den Modulen SPA_BE_LKW III, SPA_BE_SW III und SPA_BE_SP III 
sind Zulassungsvoraussetzung Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Lexik, sprachliches und kulturelles Erbe vor allem in Bezug auf die Romania) 
sowie Kenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache auf dem Niveau A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, nachgewiesen beispielsweise durch 
das Reifezeugnis oder Sprachprüfung. Für die Zeit zum nachträglichen Erwerb der 
erforderlichen Sprachkenntnisse gelten die Regelungen des § 1 Abs. 8 Satz 2 bis 4 
des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend. 

 

§ 5b Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen: 
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- Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Module 
SPA_BE_LKW I, SPA_BE_SW I, SPA_BE_SP I, SPA_BE_FD sind Kenntnisse in der 
Sprache Spanisch auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens, nachgewiesen beispielsweise durch das Reifezeugnis oder 
Sprachprüfung. Für die Zeit zum nachträglichen Erwerb der erforderlichen 
Spanischkenntnisse gelten die Regelungen des § 1 Abs. 8 Satz 2 bis 4 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend. 

 

§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des  
 § 11 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
die in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten Studiengänge: 
der Staatsexamensstudiengang Lehramt Spanisch sowie der Bachelor-Studiengang 
Spanisch (Hauptfach und Nebenfach). 2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. 
Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
 Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das 4 Studiensemester 
vorgesehenen Modulen;  

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung und im 
Modulhandbuch geregelt.  
 
2Die Bachelor-Arbeit kann in Abweichung zu § 17 des Allgemeinen Teils sowohl in deutscher 
als auch in spanischer Sprache verfasst werden, über Anträge auf Abfassung in einer 
anderen Sprache entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach  
 
1Die Abschlussnote im Fach Spanisch ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Dabei werden die Module 
SPA_BE_LKW I, SPA_BE_SW I, SP_BE_SP I nicht in die Berechnung mit eingezogen. Bei 
der Berechnung werden die Module SPA_BE_LKW II, SPA_BE_SW II, SPA_BE_SP II 
einfach, die Module SPA_BE_LKW IIIa/IIIb, SPA_BE_SW IIIa/IIIb, SPA_BE_SP III, 
SPA_BE_FD doppelt gewichtet. 3Für die Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 
Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
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VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Wintersemester 2015/2016.3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 
 Prorektorin 
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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 22 für 

das Fach Spanisch 

 

Präambel 
 
Aufgrund von § 19 Absatz 1 Ziffer 9, § 32 Absatz 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) in der Fassung vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität Tübingen 
in seiner Sitzung am 16. Juli 2015 beschlossen, die Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für  den Studiengang Lehramt  Gymnasium mit akademischer 
Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 22 für das Fach 
Spanisch vom 10.08.2015 (Amtl. Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr. 
[…]) wie nachstehend zu ändern. 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 

Artikel 1 
 
In § 3 Absatz 2 wird  
in der 8. Zeile der Tabelle (inkl. Überschriftenzeile) in der ersten Spalte das Modulkürzel 
„SPA_BE_LKW IIIa“ durch das Kürzel „SPA_BE_SW IIIa“ ersetzt und 
in der 9. Zeile der Tabelle (inkl. Überschriftenzeile) in der ersten Spalte das Modulkürzel 
„SPA_BE_LKW IIIb“ durch das Kürzel „SPA_BE_SW IIIb“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen in Kraft. Sie gilt zum WS 2015/2016. 
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 
 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 23 für das Fach Sport 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 23 für das Fach Sport der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
§ 5b Verwandte Studiengänge  mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11  
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
§ 5c Ermittlung der Modulnoten in den Modulen TuP2 bis TuP5 
IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach  
VII. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Sportwissenschaft vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen gelten die 
Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
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(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Sport im Bachelor-Studiengang gliedert sich in 3 Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Sport sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im Fach Sport erfordert 
den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort genannten Module vorgesehenen CP.  
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung 

empfohlenes 
Semester 

(vorbehaltlich Angebot 
und etwaiger 

Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP 

1 Einführung in die naturwiss. Grundlagen I 1-2 6 

2 Einführung in die naturwiss. Grundlagen II 1-2 6 

3 Sozial-geisteswissenschaftliche Grundlagen 5-6 12 

4 TuP* 1  Grundlagen der Lehrkompetenz 3 6 

5 

TuP 2 Grundlagen der Lehr- und 
Eigenrealisationskompetenz in 
kompositorischen Individualsportarten 
Gymastik/Tanz & Gerätturnen 

3-4 9 

6 

TuP 3 Grundlagen der Lehr- und 
Eigenrealisationskompetenz in konditionell-
koordinativ determinierten 
Individualsportarten Schwimmen & 
Leichtathletik 

1-2 9 

7 

TuP 4 Grundlagen der Lehr- und 
Eigenrealisationskompetenz in 
Spielsportarten 1/ Torschuß (Fußball & 
Handball) 

3-4 6 

8 
TuP 5 Grundlagen der Lehr- und 
Eigenrealisationskompetenz in Spielsporten 2 
(Basketball & Volleyball) 

4-5 6 

9 
TuP 6 Vertiefung der Lehrkompetenz im 
Spielsportbereich 

4-5 6 

10 

TuP 7 Grundlagen der Lehr- und 
Eigenrealisationskompetenz in 
Wahlsportarten (Fahren, Rollen, Gleiten / 
Rückschlagspiele /Exkursionen) 

6 6 

11 Fachdidaktik 1-2 9 

   Summe: 81 

Anmerkung: * TuP = Theorie und Praxis des Sports 
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch;  
 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 5a Voraussetzungen für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen  
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen sind: 
 

- Voraussetzung für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung Seminar „Bildung und 
Erziehung“ des Moduls 11 ist das erfolgreiche Absolvieren des Seminars „Einführung 
in die Arbeits- und Studientechniken“  

- Voraussetzung für die Teilnahme an vertiefenden Kursen des Bereichs TuP (Theorie 
und Praxis des Sports; d.h. den sogenannten IIer-Kursen) ist das Absolvieren des 
betreffenden Vorgängerkurses (Ier-Kurs) 

 

§ 5b Verwandte Studiengänge  mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 
 Abs. 2 des Allgemeinen Teils  
 
1Verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind 
neben den in § 11 Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung genannten 
Studiengängen die folgenden Studiengänge bzw. Teilstudiengänge:  
 

- Bachelorstudiengang Sportwissenschaft  
 
2Über weitere verwandte Studiengänge bzw. Teilstudiengänge mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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§ 5c Ermittlung der Modulnoten in den Modulen TuP2 bis TuP5 
 
Bei der Ermittlung der Gesamtnote der Modulprüfungen in den Modulen TuP2 bis TuP5 zählt 
jeweils das Ergebnis des praktischen Teils der Prüfung zweifach, das der theoretischen 
Prüfung einfach (Teiler 3). Es gilt § 14 Abs.3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung 
entsprechend. 
 

IV. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 

- der Erwerb der CP der folgenden in § 3 genannten Module: Modul 1 „Einführung in die 
naturwissenschaftlichen Grundlagen I“, Modul 2 „Einführung in die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen II“, Modul 4 „TuP I Grundlagen der Lehrkompetenz“, Modul 11 „Fachdidaktik“.  
 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach  
 
1Die Abschlussnote im Fach Sport ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 
und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung entsprechend.  
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung.  
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für  den Studiengang 

Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 24 für das Fach 

Wirtschaftswissenschaft 

 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
30.04.2015 den nachstehenden Besonderen Teil II 24 für das Fach Wirtschaftswissenschaft 
der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.)  
beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.08.2015 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach 
§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 7 Bachelor-Arbeit 
§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Wirtschaftswissenschaft 
IV. Schlussbestimmungen 
§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
-  

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Bachelor-Studiengang 
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – 
Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit 
hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn  
 
(1) Für die im Fach Wirtschaftswissenschaft vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen 
gelten die Regelungen der RahmenVO-KM und die Festlegungen im Modulhandbuch.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang ist in § 1 Abs. 6 des Allgemeinen Teils 

dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in 
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der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) Für die evtl. Studienvoraussetzungen ist die RahmenVO-KM einschließlich deren 
Anlagen maßgeblich.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 
(1) Das Studium des Fachs Wirtschaftswissenschaft im Bachelor-Studiengang gliedert sich 
in 3 Studienjahre.  
 
(2) 1Im Fach Wirtschaftswissenschaft sind insgesamt 81 CP zu erwerben. 2Das Studium im 
Fach Wirtschaftswissenschaft erfordert den Erwerb der in der folgenden Tabelle für die dort 
genannten Module vorgesehenen CP.  
 

Modul-
Kürzel 

Modulbezeichnung 

empfohlenes 
Semester 

(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger 
Änderungen, vgl. 
Modulhandbuch) 

CP 

L100 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für 

Lehramtsstudierende 
1 6 

L101 Methodische Propädeutikum 1 9 

L102 Ökonomische Bildung Teil 1+Teil 2 2-3 9 

L103 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre für 

Lehramtsstudierende 
2 6 

B270 Investition und Finanzierung 3 6 

B130 Internes Rechnungswesen 4 6 

B240 Arbeit, Personal, Organisation 4 6 

P300 Deutschland und die Europäische Union 5 6 

 Wahlpflichtmodul Betriebswirtschaftslehre 5 6 

P301 
Grundlagen der Politikwissenschaft - 

Wahlpflichtmodul 
6 6 

W300 Ethische Grundlagen - Wahlpflichtmodul 6 6 

L200 Fachdidaktik I – Teil 1 + Teil 2 3-4 9 

   Summe: 81 

 

(3) 1Innerhalb des Studiums ist während der vorlesungsfreien Zeit ein dem Studienziel 
dienendes Praktikum bei einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung 
abzuleisten. 2Die Dauer soll während des Studiums acht bis zwölf Wochen betragen und 
kann auf Abschnitte verteilt werden. 3Auf Antrag können in besonders begründeten 
Ausnahme- oder Härtefällen vom Prüfungsausschuss Ausnahmen genehmigt werden.4Ein 
freiwilliges Auslandssemester soll bei Vorliegen der Voraussetzungen ermöglicht werden. 
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II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelor-Studiengang  ist deutsch. 
2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prüfungsleistungen können auch in folgenden 
Sprachen gefordert bzw. durchgeführt werden:  
 

- Englisch;  
 
weitere Sprachen können im Modulhandbuch vorgesehen werden.  
 
3Darüber hinaus können nach Maßgabe der Lehrenden bzw. Prüferinnen und Prüfer in 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen auch in der jeweiligen Fremdsprache gefordert bzw. 
durchgeführt werden. 4Prüfungen werden in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten, 
in denen auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der 
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehörige 
Lehrveranstaltung stattfindet. 5Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden über 
ausreichende Fremdsprachkenntnisse verfügen; § 1 Abs. 8 des Allgemeinen Teils bleibt 
unberührt.   
 

§ 5 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III. Bachelor-Prüfung und Abschlussnote im Fach  
 

§ 6 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor 
Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelor-Arbeit im gewählten Fach sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
 

- der Erwerb der CP in den nach § 3 bis einschließlich für das dritte Studiensemester 
vorgesehenen Modulen. 

 

§ 7 Bachelor-Arbeit 
 
1Die Bachelor-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Das Modul 
Bachelor-Arbeit beinhaltet die Anfertigung einer schriftlichen Bachelor-Arbeit im Rahmen 
eines Bachelorseminars.  
 

§ 8 Bildung der Abschlussnote im Fach Wirtschaftswissenschaft 
 
1Die Abschlussnote im Fach Wirtschaftswissenschaft ergibt sich aus dem nach 
Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt aller Noten der benoteten Module. 2Für die 
Abschlussnote gelten § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser 
Ordnung entsprechend. 
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IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für 
das Wintersemester 2015/2016. 3Übergangsregelungen ergeben sich ggf. aus dem 
Allgemeinen Teil dieser Ordnung.  
 
 
 
Tübingen, den 10.08.2015 
 
 
 
 

 In Vertretung 
  Professorin Dr. Karin Amos 

 Prorektorin 
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Zweite Änderung der Geschäftsordnung des Senats der Universität Tübingen 

 

Aufgrund von § 8 Absatz 5 in Verbindung mit § 10 Absatz 8 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99) hat der Senat am 18. Juni 2015 die 
nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
Die Geschäftsordnung des Senats vom 15. Februar 2001, geändert am 18. Dezember 2003, 
wird wie folgt geändert: 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 4, Bildung von Ausschüssen, wird folgender Absatz 5 hinzugefügt: 
 
(5) Mitglieder des Senats können nicht Mitglieder der beratenden Senatskommission 
„Studium und Lehre“ sein. 
 

Artikel 2 
 
 
Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, 23. Juni 2015 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Gremien- und Studierendenwahlen 2015, Prüfung des Wahlergebnisses durch 

den Wahlprüfungsausschuss 

 

 Prüfung der Wahlen zum Senat, zu den Fakultätsräten und zum Zentrumsrat für 

das Zentrum für Islamische Theologie für die Gruppe der Studierenden am  

30. Juni und 1. Juli 2015 

 

 Prüfung der Nachwahlen zum Fakultätsrat der Juristischen Fakultät für die 

Gruppe der Akademischen Mitarbeiter am 30. Juni und 1. Juli 2015 

 

 Prüfung der Wahlen zum Studierendenrat und zu den Fakultätsvertretungen am 

30. Juni und 1. Juli 2015 

 
 
Entsprechend § 34 der Satzung der Universität Tübingen zur Durchführung der 
Gremienwahlen (Wahlordnung – WahlO) vom 1. März 2011 (Amtliche Bekanntmachungen 
Nr. 2 vom 31. März 2011) hat der Wahlprüfungsausschuss in der Zusammensetzung 
Professor Dr. Eugen Klunzinger, Juristische Fakultät (Vorsitzender), Kathrin Merkel 
(Studierende), Sabine Stadler (ZEQ) und Silke Knödler (Zentrale Verwaltung) die Wahlen am 
11. August 2015 geprüft.  
 
Der Wahlprüfungsausschuss konnte keine Gründe im Sinne von § 34 Absatz 4 WahlO 
erkennen, die als Verstöße gegen die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl insgesamt, zu einer Wahlverfälschung, einer Möglichkeit für eine Änderung der 
Sitzverteilung oder einer Ungültigkeit der Wahl und damit zu einer Wahlwiederholung führen 
könnten. 
 
 
 
Tübingen, den 11.08.2015 
 


